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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
17. Wahlperiode

Drucksache 17 /814
02. 06. 09

Mitteilung des Senats vom 2. Juni 2009

Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Grundgesetz
zwischen  Bund  und  Ländern  zur  Fortsetzung  des  Hochschulpaktes  2020  und  zur
Fortsetzung der Exzellenzinitiative

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) die beigefügten Entwürfe der oben
genannten Verwaltungsvereinbarungen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Die Verwaltungsvereinbarungen sollen am 4. Juni 2009 von den Regierungschefs von
Bund und Ländern unterzeichnet werden.

ANLAGEN
Stand: 22. April 2009

Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern
über den Hochschulpakt 2020

vom <Datum>, BAnz vom, S.

Präambel

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land setzen ihre gemeinsamen Anstrengungen in der Förderung von Wissenschaft
und Forschung fort und beschließen, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch ihre
gesetzgebenden Körperschaften, auf der Grundlage von Artikel 91 b Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Grundgesetzes und in Fortsetzung der Verwaltungsvereinbarung über den
Hochschulpakt  2020  vom  20.  August  2007  die  folgende  ergänzende,  den  Zeitraum
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2015 (zweite Programmphase) umfassende
Verwaltungsvereinbarung. Ziel des Hochschulpakts 2020 ist es, die Chancen der jun-
gen Generation zur Aufnahme eines Studiums zu wahren, den notwendigen wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu sichern und die Innovationskraft in Deutschland zu erhö-
hen.

Mit dem Hochschulpakt 2020 wollen Bund und Länder Impulse für die Zukunftsvor-
sorge bis in das nächste Jahrzehnt setzen. Dabei soll dem wachsenden Fachkräfte-
bedarf auf dem Arbeitsmarkt begegnet und der vor allem wegen der demografischen
Entwicklung, der steigenden Bildungsbeteiligung und der doppelten Abiturjahrgänge
steigenden Zahl von Studienberechtigten in den Jahren 2011 bis 2020 ein qualitativ
hochwertiges Hochschulstudium gewährleistet werden.

Zudem soll die mit der ersten Verwaltungsvereinbarung über den Hochschulpakt be-
gonnene Finanzierung von Programmpauschalen für indirekte, zusätzliche und va-
riable Projektausgaben bei der Förderung von Forschungsprojekten durch die DFG
fortgesetzt und damit die Forschung insbesondere an Hochschulen weiter gestärkt
werden.

Bund und Länder beschließen daher:

Artikel 1

Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger

§ 1

Ziel und Grundlage der Förderung

(1) Der Bund und die Länder streben ein bedarfsgerechtes Studienangebot bis zum
Jahre 2020 an. In der zweiten Programmphase soll das zu erwartende Potenzial von
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275 420 zusätzlichen Studienanfängern im ersten Hochschulsemester an den Hoch-
schulen, das sich rechnerisch durch den Vergleich mit den in der Hochschulstatistik
ausgewiesenen Studienanfängerzahlen des Jahres 2005 ergibt, ausgeschöpft werden.
Grundlage hierfür ist die Vorausberechnung der KMK vom 18. September 2008.1)
Werden  Einrichtungen  in  Hochschulen  umgewandelt  oder  unter  Fortbestehen  aus
dem Hochschulbereich ausbezogen, ist bei der Abrechnung nach § 4 die für das Jahr
2005 zugrunde gelegte Ausgangszahl von Studienanfängern bzw. die Referenzlinie
gemäß § 5 Abs. 1 für die Folgejahre entsprechend anzupassen.2)

(2) Bund und Länder finanzieren die aus dem Förderzeitraum 2007 bis 2010 (erste
Programmphase) entstandenen offenen Forderungen im Rahmen dieser Vereinba-
rung aus. Diese Ansprüche werden mit den Ansprüchen für die zweite Programm-
phase verrechnet.

(3) Bund und Länder halten in der zweiten Programmphase einen Betrag von 26 000
Euro pro zusätzlichen Studienanfänger für erforderlich. Mit diesem im Vergleich zur
ersten Programmphase erhöhten Durchschnittswert wird auch ein Beitrag zur Ver-
besserung der Qualität der Lehre im Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrats
geleistet.

(4) Der Bund beteiligt sich bis zu der in Absatz 1 genannten Zahl an Studienanfängern
an den erforderlichen Maßnahmen mit 13 000 Euro, die er verteilt auf vier Jahre be-
reitstellt, je tatsächlich gegenüber der Gesamtzahl 2005 nachgewiesenen zusätzlichen
Studienanfängern, sowie mit einem Betrag in Höhe von 5 vom Hundert der für den
Aufwuchs veranschlagten Bundesmittel für die zweite Programmphase (179,023 Mio.
Euro) für die Erhaltung der Studienkapazitäten in den Ländern Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jedes Land stellt
die Gesamtfinanzierung seiner Maßnahmen sicher.

(5) Grundlage für die Berechnung des Bundesbudgets sind die gegenüber der Stu-
dienanfängerzahl 2005 nach Hochschulstatistik nachgewiesenen zusätzlichen Stu-
dienanfänger eines jeden Jahres im bundesweiten Saldo.

(6) Bei der Verwendung der Mittel setzen die Länder Schwerpunkte in der Schaffung
zusätzlicher Stellen an den Hochschulen. Den Ausbau der Hochschulen nutzen die
Länder darüber hinaus, um den Anteil der Studienanfänger an Fachhochschulen und
in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu stei-
gern, ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen und den Anteil von Frauen
bei der Besetzung von Professuren und sonstigen Stellen zu erhöhen.

§ 2

Finanzbereitstellung bis zum Jahre 2015

Der Bund stellt, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Kör-
perschaften, zur Ausfinanzierung der 1. Programmphase und zur Erreichung der Ziele
nach § 1 in der zweiten Programmphase insgesamt 3,217 Mrd. Euro bereit. Unabhän-
gig von der Fortschreibung des Programms finanziert der Bund ab 2016 die Finanz-
raten für die zusätzlichen Studienanfänger der zweiten Programmphase gemäß § 1
Abs. 4 aus.

§ 3

Ansprüche der ersten Programmphase

(1) Die offenen Forderungen zwischen Bund und Ländern aus der ersten Programm-
phase ergeben sich aus dem Saldo der für diese zusätzlichen Studienanfänger resul-
tierenden Jahresraten gemäß Abrechnung und den Vorauszahlungen des Bundes bis
2010. Die die Gesamtzahl von 91 370 überschreitenden zusätzlichen Studienanfänger
des Jahres 2010 werden in die Abrechnung einbezogen.

(2) Die Höhe des Betrags pro zusätzlichen Studienanfänger, die Höhe der Pauschalen
und die Verteilung der Pauschalen auf die Länder folgen den für die erste Programm-
phase vereinbarten Regelungen.
–––––––
1) „Vorausberechnung der Zahl der Studienanfänger im 1. Hochschulsemester” der Kommission

für Statistik der KMK, deren Verwendung als Beratungsunterlage für die Weiterentwicklung
des Hochschulpaktes die 195. AK am 18. September 2008 zugestimmt und die Eingang in die
Qualifizierungsinitiative und den Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern am
22. Oktober 2008 gefunden hat (KMK-Rundschreiben 331/2008 vom 11. September 2008.)

2) Nach Ausbeziehung von Einrichtungen berichten die Länder über die Entwicklung der Studien-
anfängerzahlen in diesen Einrichtungen. Im Falle einer Reduzierung erhöhen sich die Referenz-
linien.
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(3) Die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten aus diesen Bundesmitteln die für
die erste Programmphase vereinbarten Pauschalen abzüglich eventueller Minderun-
gen gemäß § 3 Abs. 3, 4 und 5 der Vereinbarung vom 20. August 2007.

(4) Ansprüche aus Mehr- und Minderleistungen der Länder werden jahresgerecht mit
den Ansprüchen aus der Abrechnung der zweiten Programmphase in den Jahren 2011
– 2013 verrechnet.

§ 4

Vorauszahlungen und Abrechnung

(1) Der Bund stellt den Ländern die für das laufende Jahr erforderlichen Mittel als
Vorauszahlungen zur Verfügung. Grundlage für die Berechnung der Vorauszahlun-
gen sind die abgerechneten Ansprüche der ersten Programmphase sowie die Ansprü-
che aus der voraussichtlichen Studienanfängerentwicklung des laufenden Jahres ge-
mäß KMK-Vorausberechnung – korrigiert durch den Erfüllungsgrad dieser Voraus-
berechnung durch die Studienanfängerentwicklung der letzten beiden Jahre, für die
die Hochschulstatistik nach dem HStatG vorliegt – und die Ansprüche aus Pauschalen
nach § 5 Abs. 3 und 4 sowie durch die Abrechnung nach Absatz 2.

(2) Die Mittel werden zeitnah, nach Vorliegen der endgültigen Studienanfängersta-
tistik im nächsten Jahr abgerechnet und mit den Ansprüchen des darauffolgenden
Jahres verrechnet.

§ 5

Grundsätze der Verteilung der Bundesmittel auf die Länder
für die zweite Programmphase

(1) Für die Verteilung der Bundesmittel werden Referenzlinien für die einzelnen Län-
der festgelegt, von denen aus die zusätzlichen Studienanfänger des jeweiligen Jahres
berechnet werden. Die Referenzlinien sind ausgehend von der Studienanfängerzahl
2005 gemäß § 1 Abs. 1 und unter Berücksichtigung der besonderen Ausgangslage der
Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen sowie der Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen gebildet. Die Referenz-
linien sind in der Anlage zu dieser Vereinbarung geregelt. Die Anlage ist verbindlicher
Teil dieser Vereinbarung.

(2) Für die Berechnung der Verteilung der Bundesmittel auf die Länder gelten un-
beschadet der Regelungen nach Absatz 3 ff. die zusätzlichen Studienanfänger eines
jeden Jahres gegenüber der Referenzlinie des jeweiligen Landes.

(3) Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen erhalten als Sonderfinanzierung des Bundes eine Pauschale in Höhe
von zusammen 5 vom Hundert der für den Aufwuchs veranschlagten Bundesmittel für
die zweite Programmphase. Die Verteilung der Sonderfinanzierung zwischen den
Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen erfolgt – für die einzelnen Jahre – nach der Höhe des durch die KMK-Pro-
gnose sichtbar gemachten Haltebedarfs der einzelnen Länder aufgrund des Rückgangs
der Studienplatznachfrage gegenüber der Studienanfängerzahl 2005.

Aufgrund seiner überproportional in der Medizinausbildung vorgehaltenen Studien-
plätze partizipiert das Land Berlin an der Pauschale für die neuen Länder und erhält
aus diesem Betrag insgesamt 10 Mio. Euro. Damit vermindert sich der auf die Länder
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
entfallende Betrag um jeweils 2 Mio. Euro.

(4) Darüber hinaus erhalten die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Pauschale in Höhe von 5 vom Hundert
der tatsächlich an die Länder ausgeschütteten Bundesmittel für die zweite Programm-
phase. Die Aufteilung dieser Mittel erfolgt nach den jährlich tatsächlich in den einzel-
nen Ländern erreichten Studienanfängerzahlen.

(5) Die Mittel nach Absatz 3 und 4 werden jeweils über vier Jahre verteilt. Sie werden
in die Vorauszahlungen gemäß § 4 Abs. 1 einbezogen.

(6) Die gemäß Absatz 3 und 4 zur Verfügung gestellten Mittel mindern sich entspre-
chend dem Ausmaß, in dem die KMK-Prognose unterschritten wird. Die Minderung
pro Studienanfänger liegt in der Höhe des Durchschnittswerts der Bundesmittel pro
zusätzlichen Studienanfänger.
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(7) Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen werden die Kapazität für Studienanfänger im 1. Hochschulsemester
weitgehend aufrechterhalten.

(8) Die  Länder  Berlin,  Mecklenburg-Vorpommern,  Sachsen,  Sachsen-Anhalt  und
Thüringen verpflichten sich außerdem, die Studienanfängerkapazität des Jahres 2005
in den Fächern Human- und Zahnmedizin aufrecht zu erhalten.

§ 6

Zuweisung der Bundesmittel

(1) Der Bund weist die von ihm zur Verfügung zu stellenden Mittel den einzelnen
Ländern zur eigenen Bewirtschaftung zu. Die Mittel sind zweckgebunden für Maß-
nahmen nach § 1. Die Länder führen das Programm administrativ durch.

(2) Die gemäß § 1 Abs. 4 entstandenen Erstattungsansprüche für die Ausfinanzierung
der zweiten Programmphase werden ab 2016 mit den Bundesmitteln verrechnet und
in die Fortschreibung des Programms ab 2016 einbezogen. Zinsen für Über- oder Un-
terzahlungen werden gegenseitig nicht erhoben.

(3) Die Länder belegen für das jeweils vorangegangene Jahr die zweckentsprechen-
de Verwendung der Mittel dem Bund bis zum 30. Juni. Sie prüfen die Verwendungs-
nachweise, soweit die Mittel als Zuwendung nach § 44 BHO/LHO an Dritte weiterge-
geben werden.

(4) Die Höhe der Vorauszahlungen und der Erstattungsansprüche werden vom Bund
und den Ländern in einer hierzu einzusetzenden Arbeitsgruppe der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz (GWK) festgestellt.

§ 7

Berichtspflicht

Die Länder berichten jeweils zum 31. Oktober eines Jahres über die Durchführung des
Programms. Dabei sind die Verausgabung und Verwendung der Bundesmittel und der
zusätzlich bereitgestellten eigenen Mittel, die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
nach § 1 sowie die Hochschularten und Fächergruppen darzulegen, auf die sich die
Studienanfänger verteilen. Das Büro der GWK fasst die Berichte jährlich zu einem
Gesamtbericht zusammen. Nach Beendigung des Programms wird der GWK ein Ab-
schlussbericht vorgelegt.

§ 8

Fortsetzung des Programms

Auf der Grundlage der Berichte nach § 7 überprüfen Bund und Länder spätestens im
Jahre 2015 gemeinsam das Programm und entscheiden über dessen weitere Ausge-
staltung für den Zeitraum ab 1. Januar 2016. Auf Verlangen des Bundes oder von vier
Ländern erfolgt im Falle unvorhergesehener Entwicklungen, insbesondere bei erheb-
licher Abweichung von den Annahmen nach § 1 Abs. 1 eine Überprüfung.

Artikel 2

Programm zur Finanzierung von Programmpauschalen für von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsvorhaben

§ 1

Ziel und Gegenstand der Förderung von Programmpauschalen

Die Antragsteller der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten
Forschungsvorhaben erhalten einen pauschalen Zuschlag zur Deckung der mit der
Förderung verbundenen indirekten, zusätzlichen und variablen Projektausgaben (Pro-
grammpauschale). Dabei handelt es sich um Ausgaben, die bei betriebswirtschaftlicher
Betrachtung durch die Forschungsprojekte verursacht werden, aber diesen nicht
unmittelbar und ausschließlich direkt zurechenbar sind. Diese Ausgaben werden nach
Maßgabe dieser Vereinbarung in die Gemeinschaftsfinanzierung von Bund und Län-
dern einbezogen.
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§ 2

Umfang der Förderung und Finanzierung von Programmpauschalen

(1) Die  Programmpauschale  beträgt  20  vom  Hundert  der  von  der  DFG  bewilligten
und verausgabten direkten Projektmittel.3) Über die Verwendung der Programm-
pauschale entscheidet die Hochschule oder die Forschungseinrichtung.

(2) Die Mittel für die Förderung werden bis zum 31. Dezember 2015 im Rahmen einer
Sonderzuwendung vom Bund getragen.

(3) Eine Veränderung der Stimmverhältnisse von Bund und Ländern in den Ausschüs-
sen der DFG ist mit der Programmpauschale nicht verbunden.

§ 3

Evaluation

Die DFG legt der GWK bis zum 31. Oktober 2013 einen Bericht über die Erfahrungen
mit der Gewährung von Programmpauschalen vor. Auf der Grundlage dieses Berichts
überprüfen Bund und Länder das Instrument der Programmpauschale in Hinsicht auf
seine Wirkung auf das Hochschul- und Forschungssystem sowie die Angemessenheit
der Höhe der Pauschale und entscheiden über die weitere Ausgestaltung mit dem Ziel
der Verstetigung der Förderung und der Beteiligung der Länder an der Finanzierung.

Artikel 3

Laufzeit, Inkrafttreten

(1) Die  Vereinbarung  wird  für  eine  zweite  Programmphase  bis  zum  31.  Dezember
2015  abgeschlossen.  Eine  Entscheidung  über  die  Fortsetzung  der  Programme  für
den Zeitraum ab 1. Januar 2016 erfolgt nach Maßgabe des Artikels 1 § 8 und des Ar-
tikels 2 § 3.

(2) Die Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch alle Vertragsschließenden in
Kraft.

Anlage: Studienanfänger 2005 und Referenzlinien 2011 – 2015

Studien-
anfänger Referenzlinien

Land 2005 2011 2012 2013 2014 2015

BW 49 578 49 578 49 578 49 578 49 578 49 578

BY 50 518 50 518 50 518 50 518 50 518 50 518

BE 20 704 19 669 19 669 19 669 19 669 19 669

BB    7552    7326    7426    7226    6976    6926

HB    5256    4888    4888    4888    4888    4888

HH 11 864 11 271 11 271 11 271 11 271 11 271

HE 30 059 30 059 30 059 30 059 30 059 30 059

MV    6284    5992    5842    5592    5542    5592

NI 25 292 25 292 25 292 25 292 25 292 25 292

NW 80 903 80 903 80 903 80 903 80 903 80 903

RP 17 535 17 535 17 535 17 535 17 535 17 535

SL    3740    3740    3740    3740   3740    3740

SN 19 940 17 520 17 120 16 920 16 820 16 920

ST    8765    7933    7633    7433    7333    7333

SH    8123    8123    8123    8123    8123    8123

TH    9325    8413    8163    7963    7863    7913

3) Dies umfasst nicht die Finanzierung von Stipendien, Kongressteilnahmen in Deutschland, Hilfs-
einrichtungen der Forschung, Mitgliedsbeiträgen an internationale Organisationen sowie die
Förderung der internationalen Forschungsverbünde/der Wahrnehmung internationaler Ver-
pflichtungen.



— 6 —

Stand: 22. April 2009

Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes
über die Fortsetzung der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur

Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen

– Exzellenzvereinbarung II (ExV II) –

vom . . ., BAnz S.

Präambel

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Thüringen beschließen, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung
durch  ihre  gesetzgebenden  Körperschaften,  auf  der  Grundlage  von  Artikel  91 b
Abs.  1  Nr.  2  des  Grundgesetzes  die  im  Rahmen  der  Exzellenzvereinbarung  vom
18. Juli 2005 beschlossene Exzellenzinitiative fortzusetzen, um weiterhin den Wis-
senschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken, seine internationale Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern und Spitzen im Universitäts- und Wissenschaftsbereich
sichtbarer zu machen. Damit wollen Bund und Länder die begonnene Leistungsspirale
fortführen, die die Ausbildung von Spitzen und die Anhebung der Qualität des Hoch-
schul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland in der Breite zum Ziel hat. Dazu sollen
in einem einheitlichen, projektbezogenen, wissenschaftsgeleiteten und wettbewerb-
lichen Gesamtverfahren weitere zusätzliche Mittel für

— projektbezogene Förderung von Graduiertenschulen zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses,

— projektbezogene Förderung von Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzen-
forschung,

— Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzen-
forschung

zur Verfügung gestellt werden, um die internationale Sichtbarkeit zu stärken. Dabei
soll ein wissenschaftsgeleiteter Wettbewerb zwischen bereits geförderten Projekten
und Neuanträgen mit gleichen Chancen ermöglicht werden. Ausgehend von bishe-
rigen Erfahrungen in wissenschaftsgeleiteten Wettbewerbsverfahren gehen die Ver-
tragschließenden davon aus, dass zusätzlicher Spielraum für die Förderung neuer
Anträge entsteht.

Bund und Länder beschließen daher:

§ 1

Gegenstand der Förderung

(1) Die gemeinsame Förderung durch die Vertragschließenden erstreckt sich auf die
wissenschaftlichen Aktivitäten der antragstellenden Universitäten und ihrer Ko-
operationspartner im Hochschulbereich, in der außeruniversitären Forschung sowie
in der Wirtschaft, und zwar in den Förderlinien:

1. Graduiertenschulen,

2. Exzellenzcluster,

3. Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenfor-
schung.

(2) Antragsteller und Empfänger der Fördermittel sind die Universitäten.

§ 2

Umfang der Förderung

(1) Für die Finanzierung des Gesamtprogramms stehen, vorbehaltlich der Mittelbe-
reitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften, in den Jahren 2011 bis 2017
insgesamt 2723,7 Mio. Euro (alle Zahlen zu den Fördervolumina in dieser Vereinba-
rung schließen die Programmpauschalen nach Abs. 3 ein) einschließlich der für die
Überbrückungsfinanzierung nach § 5 und der für die Auslauffinanzierung nach § 6 er-
forderlichen Mittel zur Verfügung. Es werden im Jahre 2011  27,1 Mio. Euro, im Jahr
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2012  215,1 Mio. Euro, im Jahre 2013  483,9 Mio. Euro, im Jahre 2014  502,6 Mio. Euro,
im Jahre 2015  530 Mio. Euro, im Jahre 2016  525 Mio. Euro und im Jahre 2017  440 Mio.
Euro bereitgestellt. Die Mittel für die Förderung werden vom Bund und vom jeweili-
gen Sitzland im Verhältnis 75 zu 25 vom Hundert getragen.

Bund  und  Länder  gehen  davon  aus,  dass  die  Mittelverteilung  auf  die  Jahre  gemäß
Satz 2 bedarfsorientiert veranschlagt ist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
wird den Projekten die Mittel im Rahmen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung zur
Verfügung stellen. Bund und Länder werden sich bemühen, nicht ausgegebene Mittel
im Rahmen des Finanzvolumens des Gesamtprogramms erneut zur Verfügung zu
stellen.

(2) Exzellente Anträge kleinerer Universitäten und die Besonderheiten der Fächer
sollen angemessen berücksichtigt werden können. Daher werden für die einzelnen
Förderlinien  Finanzierungsbandbreiten  und  zuwendungsfähige  Ausgaben  wie  folgt
veranschlagt:

— Graduiertenschulen: 1 bis 2,5 Mio. Euro jährlich, insgesamt rund 60 Mio. Euro
jährlich,

— Exzellenzcluster: 3 bis 8 Mio. Euro jährlich, insgesamt rund 292 Mio. Euro jähr-
lich,

— Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenfor-
schung: insgesamt rund 142 Mio. Euro jährlich.

Die Förderung von Zukunftskonzepten zum projektbezogenen Ausbau der univer-
sitären Spitzenforschung setzt die gleichzeitige Förderung von mindestens einem
Exzellenzcluster oder DFG-Forschungszentrum und mindestens einer Graduierten-
schule voraus. Angestrebt wird die Förderung von bis zu fünf Neuanträgen bei einer
Gesamtzahl von maximal zwölf geförderten Zukunftskonzepten.

(3) Zu den zuwendungsfähigen Projektausgaben erhalten die Antragsteller einen
pauschalen Zuschlag von 20 vom Hundert zur Deckung der mit der Förderung ver-
bundenen indirekten Ausgaben (Programmkosten).

(4) Das Programm umfasst Neu- und Fortsetzungsanträge, die im Wettbewerb mitein-
ander stehen und über die in einer gemeinsamen Bewilligungsrunde im Jahre 2012
entschieden wird.

(5) Der Zeitraum, für den die Förderung bewilligt wird, soll fünf Jahre nicht überschrei-
ten.

§ 3

Förderkriterien

(1) Auf der Grundlage herausragender wissenschaftlicher Vorleistungen im interna-
tionalen Maßstab sollen Entwicklungsperspektiven zur Gewinnung und zum Erhalt
nachhaltiger Exzellenz insbesondere in folgenden Punkten bewertet werden:

— Exzellenz von Forschung und in der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses auf mindestens einem breiten Wissenschaftsgebiet,

— Gesamtkonzept zur Vernetzung der Disziplinen und zur internationalen Ver-
netzung in der Forschung,

— universitätsübergreifende bzw. außeruniversitäre Kooperation, in der Regel be-
legt durch konkrete und verbindliche Kooperationsvereinbarungen.

In  allen  drei  Förderlinien  erfolgt  eine  antragsbezogene  Förderung  ausschließlich
nach wissenschaftlichen Kriterien. Dabei soll die unterschiedliche Ausgangslage von
Neu- und Fortsetzungsanträgen Berücksichtigung finden. Bei der Begutachtung von
Fortsetzungsanträgen sind insbesondere die Realisierung der mit den Konzepten
verfolgten Zielsetzungen und die erreichten wissenschaftlichen Fortschritte zu beur-
teilen. Die Eignung der Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern
und Frauen in der Wissenschaft ist in die Beurteilung einzubeziehen.

(2) Weitere übergreifende Kriterien zur Förderung der drei Förderlinien ergeben sich
aus der Anlage zu dieser Vereinbarung sowie aus den von der Gemeinsamen Kommis-
sion veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen.
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§ 4

Verfahren

(1) Das Programm wird von der DFG im Rahmen einer Bund-Länder-Sonderfinan-
zierung nach Maßgabe der folgenden Grundsätze durchgeführt. Die DFG wirkt dabei
mit dem Wissenschaftsrat zusammen.

(2) Die DFG führt zusammen mit dem Wissenschaftsrat die Gemeinsame Kommission
und den Bewilligungsausschuss fort. Dieser besteht aus der Gemeinsamen Kommis-
sion und den für Wissenschaft zuständigen Ministerinnen und Ministern des Bundes
und der Länder.

(3) Die Gemeinsame Kommission besteht aus einer Fachkommission und einer Stra-
tegiekommission. Die Fachkommission wird vom Senat der DFG eingesetzt und hat
14 Mitglieder. Die Strategiekommission wird von der Wissenschaftlichen Kommission
des Wissenschaftsrates eingesetzt und hat zwölf Mitglieder. Jeweils die Hälfte der Mit-
glieder sollen Expertinnen und Experten mit langjähriger Auslandserfahrung in der
Forschung, im Hochschulmanagement oder in der Wirtschaft sein. Die Gemeinsame
Kommission kann externen Sachverstand hinzuziehen.

(4) Das Programm wird von der DFG für Neu- und Fortsetzungsanträge in allen drei
Förderlinien zusammen ausgeschrieben. Die Gemeinsame Kommission legt die För-
derbedingungen unter Berücksichtigung der nach § 3 maßgeblichen Kriterien fest.

(5) Antragsberechtigt sind Universitäten, jeweils vertreten durch ihre Leitung. Für die
erste und zweite Förderlinie kann eine gemeinsame Antragstellung mehrerer Univer-
sitäten erfolgen, wenn Synergie und struktureller Mehrwert der Kooperation für jede
an der Antragstellung beteiligten Universität deutlich erkennbar sind und eine auch
institutionell nachhaltige strategische Kooperation an allen beteiligten Universitäten
sichtbar ist. Wenn bei einer gemeinsamen Antragstellung eine gleichgewichtige stra-
tegische Kooperation vorliegt, kann die Sprecherrolle auch von mehreren Hochschu-
len ausgeübt werden. Anträge sind über die zuständigen Wissenschaftsbehörden der
Länder an die DFG zu richten.

(6) Es können Anträge für eine oder mehrere Graduiertenschulen, für ein oder meh-
rere Exzellenzcluster und zusätzlich ein Antrag in der dritten Förderlinie gestellt wer-
den. Exzellenzcluster oder Graduiertenschulen, die im Rahmen einer gemeinsamen
Antragstellung unter den Voraussetzungen von Absatz 5 Satz 3 gefördert werden, wer-
den jeder dieser Universitäten als Fördervoraussetzung bei einem Antrag in der dritten
Förderlinie angerechnet.

(7) Die Ausschreibung erfolgt für Neuanträge zweistufig (Antragsskizzen bzw. Voll-
anträge), für Fortsetzungsanträge einstufig (Vollanträge). Die Gemeinsame Kommis-
sion entscheidet bei Neuanträgen, zu welchen Vorhaben Vollanträge vorgelegt wer-
den sollen.

(8) Die Gemeinsame Kommission gibt zu den Anträgen für alle drei Förderlinien eine
gemeinsame Empfehlung auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Begutachtungen
ab. Dabei werden die nach § 3 maßgeblichen Kriterien berücksichtigt.

(9) Der Bewilligungsausschuss entscheidet auf der Grundlage der Empfehlungen nach
Absatz 8 über die Anträge. Die Mitglieder der Gemeinsamen Kommission führen je
eineinhalb Stimmen und die Ministerinnen und Minister der Länder je eine Stimme;
die Bundesministerin oder der Bundesminister führt 16 Stimmen.

(10) Der Bewilligungsausschuss und die Gemeinsame Kommission entscheiden mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen gelten als abgegebene
Stimmen.

(11) Die Förderentscheidungen werden von den für Wissenschaft zuständigen Minis-
terinnen und Ministern des Bundes und der Länder gemeinsam bekannt gegeben.

§ 5

Überbrückungsfinanzierung

Bund und Länder stellen für Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskon-
zepte, deren erste Förderperiode zum 31. Oktober 2011 endet, Mittel in Höhe von
162,5 Mio. Euro, davon 2011  27,1 Mio. Euro und 2012  135,4 Mio. Euro, für eine ein-
jährige Überbrückungsfinanzierung höchstens bis zur Höhe der für das letzte Förder-
jahr jeweils bewilligten Mittel zur Verfügung. Auf die Überbrückungsfinanzierung
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werden in den Projekten vorhandene Ausgabereste angerechnet. Die Überbrückungs-
finanzierung wird nicht auf eine etwaige neue Förderperiode oder Auslauffinanzierung
der Projekte angerechnet. Über die Überbrückungsfinanzierung entscheidet die DFG,
hinsichtlich der dritten Förderlinie im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsrat.

§ 6

Auslauffinanzierung

(1) Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte aus der ersten
Programmphase, deren Fortsetzung nicht beschlossen wird, erhalten eine degressive,
auf höchstens zwei Jahre begrenzte Auslauffinanzierung. Diese soll sich grundsätzlich
auf die zur Fertigstellung der im Projekt verfolgten Qualifikationsarbeiten des wissen-
schaftlichen Nachwuchses erforderlichen Personal- und Sachmittel beschränken.
Hierfür werden insgesamt 91,2 Mio. Euro bereitgestellt, davon 2012  9,7 Mio. Euro,
2013  53,9 Mio. Euro und 2014  27,6 Mio. Euro.

(2) Eine  Auslauffinanzierung  nach  Absatz  1  wird  auch  in  der  zweiten  Programm-
phase neu bewilligten Graduiertenschulen, Exzellenzclustern und Zukunftskonzepte
gewährt, deren Fortsetzung nicht beschlossen wird.

(3) Über die Bewilligung der Auslauffinanzierung entscheidet der Bewilligungsaus-
schuss auf der Grundlage von Empfehlungen der Gemeinsamen Kommission entspre-
chend dem Verfahren nach § 4. Die Gemeinsame Kommission schlägt dem Bewilli-
gungsausschuss bei Ablehnungsvorschlägen die Ausgestaltung der Auslauffinanzie-
rung vor.

§ 7

Zuwendungsfähige Ausgaben

(1) Die finanzielle Förderung in den drei Förderlinien wird zur Deckung des gesam-
ten zusätzlichen Aufwandes für die zur Durchführung der bewilligten Vorhaben erfor-
derlichen Personal-, Sach- und Investitionsmittel – auch bei nicht gewinnorientierten
außeruniversitären Forschungseinrichtungen – einschließlich der Pauschale nach § 2
Abs. 3 geleistet.

(2) Bund und Länder tragen die Verwaltungskosten der DFG und des Wissenschafts-
rates (die Kosten der Gemeinsamen Kommission) für dieses Programm im Wirtschafts-
plan von DFG und Wissenschaftsrat.

(3) Die Verwaltungskosten werden von Bund und Ländern nach dem Schlüssel ge-
mäß § 2 Abs. 1 aus dem Programm erbracht. Die Länder tragen ihren Anteil nach dem
Königsteiner Schlüssel.

§ 8

Evaluation

Die DFG und der Wissenschaftsrat legen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz
(GWK) bis zum 30. Juni 2015 einen datengestützten Bericht über den Verlauf dieses
Programms vor. Zusätzlich beauftragt die GWK eine externe Kommission unter Be-
teiligung internationaler Expertinnen und Experten mit einer Evaluation des Pro-
gramms und seiner Auswirkungen auf das deutsche Wissenschaftssystem auf der
Grundlage des Berichts nach Satz 1. Dabei sollen Auswirkungen sowohl auf geför-
derte als auch auf nicht geförderte Hochschulen dargestellt werden. Die Ergebnisse
dieser Evaluation sollen der GWK im Januar 2016 vorgelegt werden.

§ 9

Laufzeit, Inkrafttreten

(1) Die Vereinbarung wird für eine 2. Programmphase bis zum 31. Dezember 2017
abgeschlossen.  Im  Jahre  2016  überprüfen  Bund  und  Länder  gemeinsam  auf  der
Grundlage der Berichte nach § 8 das Programm und entscheiden über dessen Fort-
setzung.

(2) Die Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch alle Vertragsschließenden in
Kraft. Im Zweifel gehen die Regelungen dieser Vereinbarung denen der Exzellenz-
vereinbarung vom 18. Juli 2005 vor.
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Anlage zur Bund-Länder-Vereinbarung über die Fortsetzung der Exzellenz-
initiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und

Forschung an deutschen Hochschulen

Voraussetzungen der gemeinsamen Förderung

Neben den Kriterien nach § 3 Absatz 1 sind für die Aufnahme in die Förderung maß-
geblich bei

1. Graduiertenschulen:

— die Qualität eines übergreifenden Forschungs- und Studienprogramms in
profilbildenden Wissenschaftsfeldern,

— die Attraktivität für in- und ausländische Absolventinnen und Absolventen,

— bestmögliche Betreuung und Herstellung einer frühestmöglichen Selbst-
ständigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses.

2. Exzellenzclustern:

— erbrachte Spitzenleistungen in der Forschung bei allen beteiligten Partnern
und Exzellenz des geplanten wissenschaftlichen Programms,

— der bereits erreichte und der zukünftig angestrebte Platz im internationalen
Wettbewerb (internationale Sichtbarkeit),

— die Kohärenz und Leistungsfähigkeit des Kooperationsnetzes,

— die Organisation und Weiterentwicklung des Exzellenzclusters,

— die Qualität des Wissenstransfers und ggf. die wirtschaftliche Relevanz.

3. Zukunftskonzepten zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzen-
forschung:

— Potenzial  für  Spitzenleistung  als  Institution  nach  internationalen  Maßstä-
ben,

— Exzellenz  in  verschiedenen,  für  die  Universität  profilbildenden  Wissen-
schaftsbereichen,

— herausragende Forschungsqualität, die auch durch Graduiertenschulen und
Exzellenzcluster entsprechend den Kriterien nach Nr. 1 und 2 nachzuweisen
ist,

— Interdisziplinarität und Vernetzung auch mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und weiteren wissenschaftlichen Partnern,

— internationale Verflechtung,

— gezielte Nachwuchsförderung,

— innovative Konzepte zur forschungsorientierten Lehre werden in die Be-
wertung einbezogen,

— Sicherung der Nachhaltigkeit des Ausbaus von Forschungsexzellenz.

Jeder von einer Hochschule eingereichte Antrag muss konkrete Projektvorschläge
enthalten. Es ist nicht gefordert, alle Schwerpunkte zu erfüllen.

Protokollnotiz:

Bund und Länder sind sich einig, dass innovative Konzepte zur forschungsorientier-
ten Lehre als Kriterium in die Bewertung einbezogen, aber nicht aus Mitteln der
Exzellenzinitiative gesondert gefördert werden können.

Pakt für Forschung und Innovation

Beschluss der GWK vom 22. April 2009

1. In Ergänzung ihrer Beschlüsse zur Fortschreibung des Paktes für Forschung und
Innovation vom 27. Oktober 2008 und vom 30. März 2009 beschließt die Konfe-
renz wie folgt:

Die Konferenz beschließt den Pakt für Forschung und Innovation 2011 bis 2015.
Dieser  besteht  aus  der  Erklärung  der  GWK  vom  27.  Oktober  2008  und  den  am
30. März 2009 als Bestandteil des Paktes zur Kenntnis genommenen Erklärungen
der fünf Wissenschaftsorganisationen (Anlagen zu GWK 09.07).
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Bund und Länder unternehmen alle Anstrengungen, den Wissenschaftsorgani-
sationen die zur Erfüllung des Paktes erforderliche finanzielle Planungssicherheit
zu gewähren. Sie streben deshalb – vorbehaltlich der jährlichen Haushaltsver-
handlungen mit den Einrichtungen und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung
durch die gesetzgebenden Körperschaften – an, die gemeinsamen Zuwendun-
gen  an  die  Max-Planck-Gesellschaft  und  an  die  Fraunhofer-Gesellschaft,  die
Summe der gemeinsamen Zuwendungen an die Leibniz-Einrichtungen, die ge-
meinsamen Zuwendungen zur programmorientierten Förderung der HGF und
die aufgrund der AV-DFG geleisteten gemeinsamen Zuwendungen an die DFG
in den Jahren 2011 bis 2015 jährlich um 5 % zu steigern; Sondertatbestände wie
Neugründungen oder der Wechsel von Einrichtungen in eine andere Förderform
sollen dabei gesondert berücksichtigt werden können.

2. Die  GWK  gibt  der  FMK  gemäß  Artikel  2  Abs.  4  GWK-Abkommen  Gelegenheit
zur Stellungnahme.

3. Die GWK leitet diesen Beschluss des Regierungschefs des Bundes und der Län-
der mit der Bitte um Zustimmung zu.

Druck: Anker-Druck Bremen


